Amtsgericht Schulungsstadt 5 Schulungsstadt, 07.05.2026

101 F 5/26
e-Aktendeckel/Stammdatenblatt

Stand: 07.05.2026 Sachgebiet: 30 einstweilige Anordnung_AG
Eingangsdatum: 05.05.2026 Verfahrenswert:

Verfahrenserhebungs-Nr.: 5

Verfahrensstatus: laufend

Aufbewahrungsfristen

Archivstatus:

In der Familiensache

Asel Ben Kaya, geboren am 12.09.1970, Friederike-Berger-Stral3e 34, 12355 Berlin
- Antragstellerin -

gegen

Omer Yildiz, geboren am 10.01.1965, BachstraRe 14a, 12059 Berlin
- Antragsgegner -

Weitere Beteiligte:

1) Amtsgericht Schoneberg, Gerichtsvollzieherverteilerstelle, Grunewaldstralle 66-67, 10823 Berlin
- Amtsgericht Gerichtsvollzieherverteilerstelle -

2) Polizeidirektion 4, Eiswaldtstralle 18, 12249 Berlin
- Polizeiinspektion -

3) OGV Gerichtsvollzieher 5d, Gerichtsfach i.d. Gerichtsvollzieherverteilerstelle, Gericht AG Schu-
lungsstadt 5

- Gerichtsvollzieher -

wegen einstweiliger Anordnung § 1 GewSchG

Termine:

Datum Terminsart Uhrzeit von Raum
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Amtsgericht Kreuzberg Berlin, 09.05.20xx
Aktenzeichen RAST AR xxx/xx

XX.XX.20XX
Sch

Niederschrift

In der Familiensache

Asel Ben Kaya, geboren am 12.09.1970, Staatsangehorigkeit: deutsch, Friederike-Berger-Stra-

f3e 34, 12355 Berlin
- Antragstellerin -

gegen

Omer Yildiz, geboren am 10.01.1965, Staatsangehérigkeit: tiirkisch, BachstraRe 14a, 12059

Berlin
- Antragsgegner -

Vorverfahren:
siehe Liste
Vor der Rechtspflegerin Stange erscheint:

Frau Asel Ben Kaya, geboren am 12.09.1970, Friederike-Berger-Strafse 34, 12355 Berlin
- ausgewiesen durch Personalausweis -
und erklart:

Ich beantrage den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz wie folgt:

1. Der Antragsgegner hat es zu unterlassen:

1.1. die Wohnung in Berlin, Friederike-Berger-Strafse 34 ohne vorherige Zustimmung der
Antragstellerin nochmals zu betreten,

1.2. sich in einem Umkreis von 50 Metern der Wohnung der Antragstellerin in Berlin,
Friederike-Berger-Strafse 34 ohne vorherige Zustimmung aufzuhalten,

1.3. folgenden Ort aufzusuchen, an dem sich die Antragstellerin regelmafdig aufhalt: den
Arbeitsplatz in Rudower Chaussee 112, 12489 Berlin.

1.4. mit der Antragstellerin in irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen, auch unter Verwen-
dung von Fernkommunikationsmitteln. Im Einzelnen wird dem Antragsgegner unter-
sagt:

1.4.1. die Antragstellerin anzurufen,

1.4.2. die Antragstellerin anzusprechen,

1.4.3. der Antragstellerin SMS zu senden,
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1.4.4 der Antragstellerin E-Mails zu senden,
. die Antragstellerin Uiber soziale Netzwerke (Facebook, WhatsApp usw.) zu kontaktie-
1.4.5 ren.

1.5. ein Zusammentreffen mit der Antragstellerin herbeizufiihren. Sollte es zu einem zufalli-
gen Zusammentreffen kommen, hat sich der Antragsgegner unverziglich zu entfernen.

2. Dem Antragsgegner wird fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehend auf-
geflhrten Unterlassungsverpflichtungen die Festsetzung von Ordnungsgeld bis zur Ho-
he von 250.000,00 €, ersatzweise flir den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden
kann, Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten, angedroht.

3. Die Zulassigkeit der Vollstreckung vor der Zustellung an den Antragsgegner wird ange-
ordnet.

Grunde

Der Antragsgegner ist mein Noch-Ehemann.

Ich beziehe mich vollumfanglich auf das Schreiben meiner Anwaltin vom 13.03.20xx (Anlage 6).
Nach dem Unfall am 11.03.20xx war ich beim Arzt gewesen, aufgrund der starken Schmerzen.
Aufgrund dessen konnte ich den Antrag vorher nicht stellen und bittet dieses zu Berticksichtigen.
Der Arztbrief und sonstige Anlagen liegen dem Verfahren xxx F xxxxx/xx bei.

Weitere Erklarungen werden derzeit nicht abgegeben. Fur den Fall, dass noch Angaben bzw. Be-
weisangebote flir erforderlich oder sachdienlich erachtet werden, wird um einen entsprechen-
den richterlichen Hinweis gebeten.

Die Richtigkeit und Vollstandigkeit der vorstehenden Angaben sowie die Angaben in dem Schrei-
ben meiner Anwaltin vom 13.03.20xx versichere ich an Eides Statt. Uber die strafrechtlichen Fol-
gen einer falschen eidesstattlichen Versicherung wurde ich belehrt.

Selbst gelesen und genehmigt

Geschlossen

Stange
Rechtspflegerin
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Tatzeit {Dalum; Uhrzei} Talol {Steale, Heusnummer, PLZ, Of) '

Angaben zu threr Person {nach Vortage sines Auswelsdokumenisimach elyenen Angaben):
Famillienname (gaf. auch Geburtsname) ] Vemama(n)

Gebuisdalum

Gulen Tag,

Sle wurden Opfer elner Sirafist. Die Strafanzeige wurde inter der oben angegebenan Vorgangsnummer )
aufgenommen, Diese ist fir die"Bearbeilung aller Anfragen unbedingt erfordertich. Unsere Zentrale Auskunftsstelle
teiit ihnen gerne mit, bel welcher Polizeldienststelle die Anzefge bearbeitet wird und wohin Sle sich mit I_nsmﬁmm:
und Fragen zur Anzelge wendsn kénnen:

Zentrale >_._mx_._=§ﬂm=m der Polizel Berlin
+40 {0)36 4664 - 708530
“Montig - Fraltag von 08:00 --15:00 Uhr

Merkblatt for Opfer einer Straftat {slehe folgende Selten) -

Mit dem ,Markblatt flir Opfer einer Straftat' srhallen Sla wichtige informationen Ober lhre Rechte und
Entschadigungsanspriiche im Strafverfatiren, Die Rechisantragsstellen der Amisgerichie bieten praktisthe Hilfe
bel der Stellung von Antragen bel Gericht 2ur Wahmehmung threr Rechie und ertellén far bedbirfige Personen
Berechiigungsschalne fir Beraturigshiife, Eine m__ma:agm rechiliche Beratung Ist den Rechtsanwditen/ -
Rechisanwaitinnen vorbshallen,

- Weiterfthrende __._E_Bmp_o:mu

Informationen zu Hilfsangaboten und zum Schutz vor _S:_Sm:nm" m..:m.ﬁ: Sle Im Intarnet unter
www.polizel, um:_n de und www.polizel-beratung.de sowle auf jeder Polizeldlanststelle,

Qv__mémm::-mm_mn des Landes Berin
Umfassende Informationsn zum Opferschutz finden Sle auch auf der _am_._._mﬁm_a des otﬁnamm%am_ma %m
Landes Berlin unter www.berin, nm__mmé:wzawmc:ﬁn_ﬂeuaammcnamnm:

Bitte beachten Sie, dass dlese, Beschelnigung mcnz zur Vorlage bel Behbrden oder <ma_n=mE=mm= dient. Sle ist
kein Ausweis-/Berechligungsersatz.

=.= Aufirag
lhre Polize
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Merkblatt fiir Opfer einer Straftat

Weiche xmnsﬂ __._mum ich als OWEE. einer wn_,mz.m_,ﬁ

Niemand ist darauf vorbereltet, Opfer einer Straftat zu Emam:. Egal, ob es-um m..:m: Taschendiebstahl,
eine schwere Komperverletzung oder eine andere Straftat geht: Man ist durch die Strafiat verlatzt oder

verstirt und well danach oft nicht, was man machen soll. Dieses Merkblatt soll thnen sinen ersten’

;
{
M Wer kann mir helfen?

vmwa:o_om_wa_._m oder §m3nmc=m§m Hilfe.

+ Eirien Dberbllek, an wen Sie sich wenden ‘_azsmn finden Sie hier;

/

& cunqv_mnw darllber geben, wo Sie In dieser Situation Hilfe m_amn und welche Rechte Sig haben,

Beratung und Hilfe bieten Ouﬁmim_wmm_zzoz::mm? 3 den mma_c_._mmma__m: arbejlen speaielt m:mumz_n_m_m
Frauen und Ménner, die viel m:ms_.:pm it Menschen In Jhrer Situation haben, thnen zuhéren und heifen
wollen. Ste kénnen lhnen je nach Schwere des Falles aush ,....m_nmamsw:am Hilfe vermitteln, z. B.

(Website BMaV, QRCode). Ansonsten

* kann thnen auch jede Polizeidienststelle, oder eine.Suche in der Onfine- Datenbank fiir Hetroffene von

. “ Strafiaten (www.odabs. E& welterhelfen.

..,

qsm kann ich elne Straftat arzelgen und was passiert da. ....w

_ Em:: Sle elne Straftat m:nmam: wallen, dann kénnen mwm sich an jede Polizeldiensistelle wenden. <<m=:
.Sie eine Strafanzeige gestellt haben, kénnen Sle diese picht mehr sinfach zurdcknehmen, denn die
Ermitifungsbehitirden (Polizei und m»mmﬁmas.m__wnzma miissen m:.:%mn_a: _mnm msmmnm_m.m Straftat

verfalgen.

|

" Nur bel einigen weniger schwar wisgenden minmﬁa {wie 2,B. bei Beleidigung oder Sachbaschidigung)

* kann das Opfer dariber bestimmen, ob die Straftat verfolgt s..:@ Daher :,mﬁmn diese Taten auch
| Antragsdelikte; Die Strafverfolgung findet in der Regel nur auf Anirag statt, also nur, wenn Sie als Opfer
| der Straftat dies ausdriicklich witnschen. Diesen Antrag mibssen Sie innerhalb van drel Monaten steilen,

s..nm ist, wenn ich dle nm:ﬁn__m Sprache nicht oder nur schwer verstehe?

! nachdem Sie von der Tat und der Person des T4ters erfahren haben.

: Umm macht nichts, <<m:: m_m eine Anzeige erstatten wollen, wird man thnen helfen. Wenn Sie als chm_z
" oder Zeuge vemommen s.ma_ms haben Sie glnen >=wu:._n= nmqm:_“ dass eine Dolmetscherin oder ain -

i Dolmetscher hinzugezogen wind,
_

|
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Amtsgericht Kreuzberg
Abteilung fiir Familiensachen

AZ.: xxx F xxxx/xx

Beschluss

In der Familiensache

Asel Ben Kaya, geboren am 12.09.1970, Staatsangehorigkeit: deutsch, Friederike-Berger-Strafde
34,12355 Berlin
- Antragstellerin -

gegen

Omer Yildiz, geboren am 10.01.1965, Staatsangehorigkeit: turkisch, Bachstr. 14a, 12059 Berlin
- Antragsgegner -

wegen einstweiliger Anordnung § 1 GewSchG
hier: Einstweilige Anordnung

hat das Amtsgericht Kreuzberg durch die Richterin am Amtsgericht Hanisch am 12.05.20xx
wegen der Dringlichkeit ohne mindliche Verhandlung im Wege der einstweiligen Anordnung
beschlossen:

1. Der Antragsgegner hat es gemafs § 1 Gewaltschutzgesetz zu unterlassen:

1.1 die Wohnung in Friederike-Berger-Strafse 34, 12355 Berlin ohne vorherige Zustimmung

der Antragstellerin nochmals zu betreten,

1.2 sich in einem Umkreis von 50 Metern der Wohnung der Antragstellerin in Friederike-Ber-

ger-Strafde 34, 12355 Berlin ohne vorherige Zustimmung aufzuhalten,

1.3 sich in einem Umkreis von 50 Metern dem Arbeitsplatz der Antragstellerin in Rudower

Chausee 112, 12489 Berlin ohne vorherige Zustimmung aufzuhalten,

1.4 mit der Antragstellerin in irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen, auch unter Verwen-
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

dung von Fernkommunikationsmitteln. Insbesondere wird dem Antragsgegner untersagt:
m die Antragstellerin anzurufen,
m die Antragstellerin anzusprechen,
m der Antragstellerin SMS zu senden,
m  der Antragstellerin E-Mails zu senden,

m  die Antragstellerin Giber soziale Netzwerke (Facebook, WhatsApp usw.) zu kontaktie-

ren.

ein Zusammentreffen mit der Antragstellerin herbeizufiihren. Sollte es zu einem zufalli-

gen Zusammentreffen kommen, hat sich der Antragsgegner unverzuiglich zu entfernen.

sich der Antragstellerin ohne vorherige Zustimmung auf weniger als 50 Meter zu nahern.
Sollte es zu einem zufalligen Zusammentreffen kommen, hat der Antragsgegner unver-

zliglich den vorgeschriebenen Abstand zur Antragstellerin herzustellen und einzuhalten.
Die Dauer der Anordnungen wird befristet bis 12.11.20xx.

Der Antragsgegner wird darauf hingewiesen, dass ein Verstofs gegen die Schutzanord-
nungen nach § 1 Gewaltschutzgesetz gemafs § 4 Gewaltschutzgesetz mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden kann. Die Strafbarkeit

nach anderen Vorschriften bleibt unberihrt.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass dieser Beschluss gemafs § 216 a FamFG der zu-

standigen Polizeibehérde zur Kenntnis gegeben wird.
Die sofortige Wirksamkeit wird angeordnet.

Dem Antragsgegner wird fir jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehend aufge-
fuhrten Unterlassungsverpflichtungen die Festsetzung von Ordnungsgeld bis zur Hohe von
250.000,00 €, ersatzweise fur den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ord-

nungshaft, oder Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten, angedroht.

Die Zulassigkeit der Vollstreckung des Beschlusses vor der Zustellung an den Antragsgeg-

ner wird angeordnet.

Die Kosten des Verfahrens tragt der Antragsgegner.
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6. Der Verfahrenswert flr das Verfahren der einstweiligen Anordnung wird auf 1.000,00 €
festgesetzt.
Grunde:

Die Antragstellerin beantragt im Verfahren der einstweiligen Anordnung die Anordnung von

Schutzmafdnahmen.
Der zulassige Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist begriindet.

Eidesstattlich versichert hat die Antragstellerin folgenden Sachverhalt glaubhaft gemacht: 11.
Marz 20xx wartete der Antragsgegner mit seinem Fahrzeug trotz bestehendes Naherungs-
verbots an der Wohnung der Antragstellerin. Als die Antragstellerin den Antragsgegner sah, fuhr
sie mit ihrem Fahrzeug weiter. Der Antragsgegner fuhr ihr hinterher, wendete und fuhr frontal auf
die Antragstellerin zu. Er prallte mit der linken Seite des Fahrzeugs der Antragstellerin zusam-
men. Die Antragstellerin erlitt durch diesen Vorfall erhebliche Schmerzen insbesondere im Hals-

wirbelbereich.

Aus den vorstehenden Grinden waren gemafs §§ 1 GewSchG, 1004 BGB analog die erforderli-

chen Mafsnahmen anzuordnen.

Der Erlass der vorliegenden einstweiligen Anordnung und die darin enthaltenen vorlaufigen
Rege- lungen beruhen auf § 214 FamFG. Insoweit liegt ein dringendes Bedurfnis flir ein

sofortiges Tatig- werden vor.
Die Befristung der Mafsnahmen beruht auf § 1 Abs. 1 Satz 2 GewSchG.

Ein Verstofs gegen die Schutzanordnungen nach § 1 GewSchG kann gemafs § 4 GewSchG
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden. Die Straf-

barkeit nach anderen Vorschriften bleibt unberihrt.

Die Anordnung der sofortigen Wirksamkeit beruht auf §§ 51 Abs. 2 Satz 1, 216 Abs. 1 Satz 2
FamFG.

Die Androhung von Ordnungsmitteln beruht auf §§ 95 f. FamFG, 890 ZPO. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die Festsetzung von Ordnungsmitteln einen gesonderten Antrag beim Familienge-

richt voraussetzt.
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Die Anordnung der Zulassigkeit der Vollstreckung vor der Zustellung an den Antragsgegner beruht
auf § 53 Abs. 2 Satz 1 FamFG. Die Entscheidung wird mit Erlass wirksam, §§ 38 Abs. 3 Satz 3, 53
Abs. 2 Satz 2 FamFG.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 51 1V, 81 1 1 FamFG (billiges Ermessen).

Die Festsetzung des Verfahrenswertes flir das Verfahren der einstweiligen Anordnung beruht auf
§§ 41, 49 FamGKG.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Auf Antrag ist gemafs § 54 Abs. 2 FamFG eine miindliche Verhandlung durchzufiihren und auf Grund mundli-
cher Verhandlung erneut zu entscheiden.

Gegen die Festsetzung des Verfahrenswerts fiir die Gerichtsgebiihren findet die Beschwerde nach § 59 FamGKG
statt, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € (ibersteigt oder das Gericht die Be- schwerde in
diesem Beschluss zugelassen hat.

Die Beschwerde ist nur zuldssig, wenn sie innerhalb einer Frist von sechs Monaten, nachdem die Entschei-
dung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt hat oder sich das Verfahren anderweitig erledigt hat, eingelegt
wird.

Ist der Verfahrenswert spater als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann sie noch inner-
halb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt wer- den.
Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem vierten Tag nach Aufgabe zur Post als be- kannt
gemacht.

Die Beschwerde ist beim
Amtsgericht Kreuzberg
Hallesches Ufer 62
10963 Berlin
einzulegen.

Die Beschwerde kann zu Protokoll der Geschaftsstelle erklart oder schriftlich eingereicht werden. Die Be-
schwerde kann auch vor der Geschaftsstelle eines anderen Amtsgerichts zu Protokoll erklart werden; die Frist ist
jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht.

Die Mitwirkung eines Rechtsanwalts ist nicht vorgeschrieben. Im Ubrigen gelten fiir die Bevollmachtigung die
Regelungen des Gesetzes uber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit (FamFG) entsprechend.

Rechtsbehelfe kdnnen auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail gentigt den
gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwaltin, einen Rechtsanwalt, durch eine Notarin, einen Notar, durch ei- ne
Behdrde oder durch eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts einschliefslich der von ihr zur Erfillung ihrer
offentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschliisse eingereicht werden, sind als elektronisches Do- kument
einzureichen, es sei denn, dass dies aus technischen Griinden voriibergehend nicht moglich ist. In diesem Fall
bleibt die Ubermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zuléssig, wobei die voriibergehende Unméglichkeit
bei der Ersatzeinreichung oder unverziiglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das
elektronische Dokument nachzureichen.
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Elektronische Dokumente miissen
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Ubermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt (bermittelt werden:
- auf einem sicheren Ubermittlungsweg oder
- andas fur den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-
tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Ubermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung tiber die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und liber das be-
sondere elektronische Behordenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

Hanisch
Richterin am Amtsgericht


http://www.justiz.de
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Amtsgericht Schulungsstadt 5 Schulungsstadt 5, 05.05.2026

101 F 5/26

Vermerk zum untrennbaren Verbinden

Folgende Dokumente wurden untrennbar miteinander verbunden:
- 004_Beschluss.pdf/BES xx.xx.20xx Gewaltschutz
- Schnelltext vom 05.05.2026.pdf/Erlassvermerk

AG5_Dozent
Urkundsbeamter/in der Geschéftsstelle
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Amtsgericht Schulungsstadt 5 Berlin, 05.05.2026

101 F 5/26

Vermerk:

Zum Dokument:
BES xx.xx.20xx Gewaltschutz (004_Beschluss.pdf)

Der Beschluss wurde am xx.xx.20xx

um xx:xx Uhr

der Geschatftstelle ibergeben

und damit erlassen i.S.d. § 38 Abs. 3 FamFG.

AG5_Dozent
Urkundsbeamter/in der Geschaftsstelle
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Erledigungsvermerk

Zu’

richtsvollzieher-
verteilerstelle:
Amtsgericht Neu-
kolln

schrift des Beschlus-
vom 12.05.20xx
(ohne Griinde)

ner bzw.
Vertreter nebst
ZU

Beteiligt Anz.Dokumentenart Beifligen Zustellart Datum
Unterschrift

Antragstellerin: 1 Beglaubigte Ab- zustellen (Post-
Asel Ben Kaya schrift des Beschlus- zustellungs-

ses vom 12.05.20xx auftrag)
Antragsgegner: 1 Beglaubigte Ab- beglaubigte Ab-|zustellen (Zu-
Omer Yildiz schrift des Beschlus-  [schrift des An- |stellungd.

vom 12.05.20xx trages Gerichtsvoll-

zieher)

Amtsgericht Ge- | 1 Beglaubigte Ab- verschlosse-  |formlos

Polizeiinspekti-
on: Polizei
Berlin - Direkti-

on 4, Abschnitt
48

1 Teilausfertigung des
Beschlusses vom
12.05.20xx (ohne
Griinde und Rechts-
behelfsbelehrung)

zustellen (EB
(Fax))

<]

Verfliigung

12.05.20xx, Schmidt, Sekr’in

Asel Ben Kaya

mit Mitteilung gem. § 216 a FamFG

Omer Yildiz

mit Mitteilung gem. § 216 a FamFG

Amtsgericht Neu-
kolln

mit Mitteilung gem. § 214 Abs. 2 FamFG

Polizei Berlin - Di-

rektion 4, Ab-
schnitt 48

mit Mitteilung gem. § 216 a FamFG
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Amtsgericht Kreuiberg

Abteilung fUr Familiensachen

Amtsgaricht Krouzharg, 10969 Berlin

fir RUckfragen:

Telefon: 030 90175-586

per Fax 030 4664-448798 \ ; Telefax: Oﬂgiﬁg

Polizei Berlin - Direktion 4, Abschnitt 48 Sle erreichen die zustindige Stelle am besten:
»DURCH FACH« Geschafisstelle:

12353 Berlin , Mo, - Fr. 8,00 - 13.00 Uhr

Aktuelle Hinweise zum Zugang zum Gericht
finden Sie auf unserer Homapage:
hitps:#/www.berlin.de/gerichte/amtsgerichi-kreuzberg/

Bitte bei Anfwort angeben

Ihr Zeichen . " Akten-/ Geschdftszeichen Datum
' XXX F XXXX/XX T 12.05.20XX
Nr. Datum/Zeit Ziel Zeit Typ Ergebnis Auf16sung/ECM
001 13/05/25 07:25904664448793 0°02°39" FAX 0K 200x100 Normal/Aus




Empf, Dat./-Zeit 14/05/2025 12:55 +48 30 4664 0 P.002(Zu 7

14.05.2025 12:54:32 +49 30 4664 0 Polizei Berlin P: 02 /7 02
13/05/2028 07:26AC Kreuzberg FamG SE I1la | (FAX)+492080175685 P.0D3/007
Amtsgericht Kreuzberg :
__ Abtsilung fiir Famlllensachen : :
XX.xX.20xx |
Sch

Amtsgericht Kreuzberg, 10959 Berlin

. far H
Telafon: 030 90175-550

Polizei Berlln - Direktion 4, Abschnitt 48 : b 2

» DURCH FACH ¢ " : ' " Sie erreichen dig zusiéindige Sielie am besten;

3 Geschifigstollo;
_1 2353 Betlin | y . Mo, » Fr. 8.00 -13.00 Uhr -

Alduelie Hinweise 2um Zugang xum Gericht
finden Sie aul unserer Homepage:
htpa:flwww.berlln.ddaaﬂﬂolamugeriehlmw

Per Fax: 030 4684-448799

; 2 _ Bitte bel Anemn Innabon
g == thr Zelchen ) Akten- / Geachiftszaichen Datum

XXX F XXXX/XX 12.05.20:xx

Zustellung gegen Empfangsbekenntnis
8en Saad, Fatma ./. Ozdemir, Ayhan wg. Verfahren § 1 GewSchG, eA

anfisgende(s) Schriftstiick(e) erhalten Sie zum Zwacke der Zustellung gemah § 175 ZPO mit der
Bitte, den Empfang hierunter zu bescheumgen und die’ Beschoinigung umgehend hierher
" zurickzusandan.

- bitte picht abirennen’ -
Empfangsbekenntnis
Ich bin zur Entgegennahme legitimiert und habe heute erhalten:

Eme Tellausfertlguny des.Beschlusses vom 12.05.2025 (ohne qu unp;rrrr 3

Rechtsbehalfshelnir’ugg)/ TR 1 P
. /EIS"S@.,/‘.’?&!?CMX BT ..o,
|=h¢ Unlersohrift des Zustellungsempfingers

On, Dstum : Pei
: ' : : Stempalabclruck Boowks.

Ll Predd | =a

_ ) AbSrhnit 45 B2y b gy

'\L'-"- jﬂh’lf I’“‘A(i""ry At

“" "‘r"\&‘\’u"{' Lanl
YERE3 Sopin

XX0313-1583-395749

31

150

Amtsgericht Kreuzberg : ﬂ“
Abtellung fir Familiensachen
10959 Berlin

AR

AZ: XXX F xxxx/xx



[~ Zustellungsurkunde

-

LU
01008500:

u’

1.1 Aktenzeichen 1.2 Ggf weitere Kennz.

XXX F xxxx/xx B. vom 12.05.20xx

Weitersenden innerhalb des
i1 Bezirks des Amtsgerichts
' Bezirks des Landgerichts

1% 5 ‘g Inlands

1.3 Adressat

Frau

Asel Ben Kaya
Friederike-Berger-StraBe 34
12355 Berlin

peememenen Bei der Zustellung zu beachtende Vermerke

Ersatzzustellung ausgeschlossen

18 [7]
1 Keine Ersatzzustellung an:

19 M

110 [ Nicht durch Niederlegung zustellen
1.11 ] Mit Angabe der Uhrzeit zustellen

14 ' Eei erfolglosem Zustellversu_ch: Vermerk iiber den Grund der Nichtzustellung
1.4.1 | Adressat unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln
14.2 Adressat verzogen nach:
StraBe und Hausnummer -
WI' s s 5 B et o T . —a— P S—
Postleitzahl, Ort i
L T s g S
1.4.3 X Weitersendung nicht mégliﬁh rw_: Weitersendung nicht verlangt
1.4.4 | Empfénger unbekannt verzogen
14.5 Anderer Grund:
146 Datum
i {
147 Unterschrift 5.
E
b, . i
| PIN AG
1.4.8 Postunternehmen/Behérde: ‘
Zustellungsurkunde/Zustellungsauftrag
zuriick an Absender _]
Amtsgericht Kreuzberg
Abt. fiir Familiensachen
Hallesches Ufer 62
10963 Berlin
19005.07/87654321 | 911-013-000



2G5 1L WHDTIUYS] AU WU ARLGHIZSIVIISI val NG DI HIDIUGA (VO SUTHUDDSI I WIHIDGIaY) Al IV i inemnes Sigonavlidn an

Postbediensteter - Justizbediensteter ~ Gerichtsvollzieher ' Behdrdenbedienstett YU

2 X -

3
4.
4.2

5.1

53

6.1
6.2
6.3

71

8.1
8.2

10.1 >\

10.2

11.2

1241
12.2
12.3

13

ﬁbergeben, und zwar (4 1 bis 8. 3)

unter der Zusteilanschnft {siehe 1.3)

an folgendem Ort: Strale, Hausnummer

(soweit von 1.3 . o

abweichend) - e A .
Postieitzahi, Ort 5

- dem Adressaten (1.3) persdnlich.

- einem Vertretungsberachtigten 5.‘_4 Herfrl:/Frau (f\.l'a-merf .VO'T'.'.ET.?J =

(gesetzlichen Vertreter/Leiter): ’
- dem durch schriftliche Volimacht aus- _ )
gewiesenen rechtsgeschéftlichen Vertreter: ’ —_—
, weil ich den Adressaten (1.3)/Vertretungsberechtigten in der Wohnung-nidht erreicht habe, dort
- einem erwachsenen Familienangeh&rigen: ’ 6.4 Herrn, Frau (Name, Vorname)
~ einer in der Familie beschéftigten Person: "

- ginem erwachsenen standigen Mitbewohner: }

? 2 Herrn. Frau (Nams. Vomeme)

, weil ich den Adressaten (1.3)/Vertretungs-
- berechtigten in dem Geschéftsraum nicht
erreicht habe, einem dort Beschaftigten:

, weil ich den Adressaten (1.3)/Vertretungsberechtigten in der Gemelnschaﬂséinrichtuhg nicht erreicht habe, dort
’ 8.3 Herm, Frau [’Name Vomame)

dem Leiter der Einrichtung:

einem zum Empfang erméchtigten Vertreter: ’

zu ﬂbergeben versuchi (10 1 b!s 12, 3)

Well dle Ubergabe des Schnﬂstﬂcks in der Wohnung!in dam Gaschaftsraum nicht mbgllch war habe ich das Schnf'tstﬂck in den
- zur Wohnung

—zum Geschaftsraum
- gehérenden Briefkasten oder in eine dhnliche Vorrichtung eingelegt.

Weil auch die Einlegung in einen Briefkasten oder in eine &hnliche Vorrichtung (10.1, 10.2)/dle Ersatzzustellung in der Gemeln-
schaﬂsa:nrichtung (8.1 bis 8.3) nicht mbghch war, wnrd das Schriltsmck bei der hierflr bestimmten Stella niedergelegt, und zwar in

11.1.1 Niederlegungsstelle

11.1.2 StrafBe, Hausnummer

11.1.3 Postleitzahl, Ort

Die schriftliche Mitteilung Uber die Niederlegung habe.ich
- in der bei gewhnlichen Briefen Uiblichen Weise abgegeben, namlich (Art der Abgabe):

- an der Tur zur Wohnung/zum Geschéftsraum/zur Gemeinschaftseinrlchtdng angeheftet.

Weil die Annahme der Zustellung durch Name, Vorame: Bezt‘ehﬁng zum Adressaten:

verweigert wurde, habe ich das Schriftstlick
= in der Wohnung/dem zur Wohnung gehérenden Briefkasten oder in einer &hnlichen Vorrichtung zurlckgelassen.
- in dem Geschéftsraum/dem zum Geschéftsraum gehérenden Briefkasten oder in einer &hnlichen Vorrichtung zurlickgelassen.

- an den Absender zurlickgeschickt, da keine Wohnung oder kein Geschéftsraum vorhanden ist.

Den Tag der Zustellung - ggf. mit Uhrzeit - habe ich auf dem Umschlag des Schriftstiicks vermerkt.
1.1 Datum 19.2 ggf. Unrzelt 13,3 Unterschrit des Zustelers

\.: OZXX bt gL S /i

' 13.4 Postuntsmehmen/ﬂehérde

"PIN AG " 135 Name, Vomame des Zustellers (in Druckbuchstaben)
Werner, Anika
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1 Aksrzeichen - . 12
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_ Waitarsenden innarhalb-des” .

3 Adressat

XXX F XXXX/XX B. vom12.05.20XX

“:Herrn
Omer Yildiz
BachstraBe 14a

1.6

1.5..

.17-.3

Bezirks des Amisgerichts
* .Bezirks des Landgerichts

J110.
11117

1-9;

deuzmmuwmm\rmm B atEam—
Ersm.:suu'lgausgasdwssn ’
KamaEmatmsthgam

N'diducthadmsgmgzmtellan
WtAnga'bedarLlluzﬁtmshlm 7

14
141

. 142

1205%531'0?@::3:1: Zusteliversucks: Vermerk lber-don Grund de Nichizisleung .
& Adrassalunﬁrdarangagabenenk@riﬂnﬁdzuerrmﬁeh ;

Beundemmnmr

_Massatvamgmmf:

‘143
144

145
148
147

148

" Welfersendiung nicht mogich

Untarschrift

Zusteﬂungsurhmdeflustelhmgsaufh-ag
znmck an Absender )

Arntsgericht
Tempelhof-Kreuzberg .
Abt. fir Familiensachen
Hallesches Ufer 62

g 1(}963 Berlin

. rd
o * ST - . _ & .
gl 4 ET L e, 3, et i TP I R T PR T T
. O e T L T et
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i Schwedel Auja .
b Tel.: 330 /710 979 - lB(l'ax =23} '

AG5_Dozent
s o M o PP R Justizsekretar _ ____
_ ; Datum: Xx.xx.20xXx

~, ermail;: schwelsel@gﬁentrale de .. - . -| @ 4 -Zustelldatum an die Polizei abgesaridt
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A. Schweigel Postanschrift: Postfach 11

: H z 15801 Zossen
Obergenchtsvollzneherm E-Mail: schweigel@gvzentrale.de

Sprechstunden:
Dienstag 08:30 - 09:30 Uhr
Mein Biiro ist vom 30.06.2025 - 20.07.2025 Mittwoch 09:00 - 10:00 Uhr
geschlossen ! Segelfliegerdamm 89 , 12487 Berlin
Telefon 030 / 710 979 18

bs. OGVin Schweigel, Postfact 5801 2

Amtsgericht Kreuzberg
Abteilung flir Familiensachen
Hallesches Ufer 62

10963 Berlin OT Kreuzberg

safe-sp1-1356606199764-011950239

:|DE30 1606 2008 1105 1671 00
BIC: GENODEF1LUK

VR-Bapk Flaming-Elsterland
Eing. 2 1. MA 20xx
X 9

_,.-..———"'—
Amtsgericht Krauzb

allen Schreiben
lungen angeben!

XXX F XxXxx/xx sch

Berlin, 15.05.20XX

Zustellungssache

Amtsgericht Kreuzberg Abteilung fiir Familiensachen, Hallesches Ufer 62, 10963 Berlin OT Kreuzberg, Az. Xxx F
XXXX/XX

gegen .

Herrn Omer Yildiz, BachstraBe 14a, 12059 Berlin OT Neukélln

Sehr geehrte Damen und Herren,

in obiger Sache iibersende ich die anliegenden Unterlagen.
(Einstweilige Anordnung des Amtsgerichts Kreuzberg vom 12.05.20XX, AZ. XXX F XXXX/XX)

Das Ergebnis der Zustellung(en) entnehmen Sie bitte d. anliegenden Zustellungsurkunde(n).

Mit freundlichen Kostenrechnung gem. GVKostG (KV=Kostenverzeichnis)
KV100 Personliche Zustellung 11,00 €
. KV711 Wegegeld (bis 10km) 3,25€
N I Lec ; KV716 Auslagenpauschale 3.00€
\j \ Summe 17,25 €

Schweigel Kostenschuldner gem. §13 GVKostG ist Omer Yiliz

Obergerichtsvollzieherin

beim Amtsgericht Neukdélin

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diese Kostenrechnung kann Erinnerung bei dem Amtsgericht Neuklin, Karl-Marx-Str. 77-79, 12038 Berlin, schriftlich oder zu Protokoll
der Geschaftsstelle eingelegt werden. Der Rechtsbehelf kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss fir die
Bearbeitung durch das Gericht gemaB §§ 2 und 5 der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) geeignet sein. Eine einfache E-Mail geniigt den gesetzlichen
Anforderungen nicht. Rechtsbehelfe, die durch einen Rechtsanwalt, durch eine Behérde oder durch eine juristische Person des dffentlichen Rechts einschlieBlich der
von ihr zur Exfiiflung threr Gffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschliisse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen. Das elektronische
Dokument muss

1. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein und gemaB § 4 ERVV (bermittelt werden, wobei mehrere elektronische
Dokumente nicht mit einer gemeinsamen qualifizierten elektronischen Signatur dbermittelt werden diirfen, oder

2. von der verantwortenden Person signiert und auf einem der sicheren Ubermittiungswege, die in § 130a Absatz 4 ZPO abschlieBend aufgefiihrt sind eingereicht
werden.

Informationen hierzu kénnen {iber das Intemetportal https://justiz.deflaender-bund-europa/elektronische_kommunikation/index.php aufgerufen werden.
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkelt in Berlin finden Sie unter
https://www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-neukoelin/das-gericht/datenschutz-rechtsprechung-und-verwaltung/ . Falls Sie nicht tiber einen Interetzugang verfiigen,
senden wir Thnen unsere Datenschutzerklarungen postalisch zu.


mailto:schweigel@gvzentrale.de
https://justlz.de/laender-bund-europa/elektronische_kommunikation/lndex.php
https://www.beriln.de/gerichte/amtsgericht-neukoelln/das-gericht/datenschutz-rechtsprechung-und-verwaltung/

Amtsgericht Kreuzberg

Aktenzeichen:
Kurzrubrum:

Abrechnungsname:

XXX F XXX/XX
Ben Kaya, Asel ./. Yildiz, Omer wg. Verfahren § 1 GewSchG, eA

F Schlusskostenrechnung 20.05.20xx

Diese Abrechnung ist abschlielRend freigegeben worden. Sie bedarf keiner Zweitfreigabe.

Tatbest. |Langtext Faktor/ |Wert Betrag Status Dz* |DG**
Anzahl |(EUR) (EUR) Bemerkung
1420 Verfahren im Allge- (1,5 1.000,00 91,50[aktiv nein [nein
meinen einstweilige FamGKG
Anordnung (KV- ab
FamGKG 1420) 19.07.2024
2011 OGV Schweigel 6,25|aktiv nein |ja
FamGKG
ab
19.07.20xx

* DZ = Direktzuweisung des Tatbestandes

Gesamtbetrag:

**DG = bei dem Tatbestand handelt es sich um durchlaufendes Geld

97

75

2011

Durchlaufende Gelder

Empfanger

6,25 Schweigel

Status:

Kostenschuldner:

Kasseninformationen
Einforderungsart/Datensatzkennung:

Rechnungsnummer:
Weitere Kostenschuldner:
Zahlungsanzeige:

Anteil am zu verteilenden Betrag 1/1:
Endbetrag:

Antragsgegner Omer Yildiz, geb. 10.01.1965
BachstralBe 14a, 12059 Berlin, D
97,75
97,75

FV 11 Erstsollstellung
Erstfreigabe am 20.05.20xx durch Schmidt, JSek'in

8842308

nicht vorhanden

angefordert

Erstfreigabe am 20.05.20xx

Schmidt, JSekr'in
Kostenbeamtin

Ausdruck durch: Schmidt, JSekr'in
Datum Ausdruck: 20.05.20xx 16:34:35 Uhr

Zweitfreigabe NICHT ERFORDERLICH




An ' Kosteneinz.d. Justiz
' Altstadter Ring 7
Amtsgericht Kreuzberg . _ . 13597 Berlin
Tel.: 030/90157-320
XXX F XXXX/XX XX.XX.20XxX
Sch

Ben Kaya, Asel ./. Yildiz, Omer

Rech-Nr.: 8842

SOLLSTELLUNGSBESTATIGUNG

Am 21.05.20XX wurde zur Ksb-Nr.: 1252i folgende Sollstellung erfasst:
Zahlbetrag: 97,75 EUR
Omer
Yildiz
BachstralRe 14a
12059 Berlin
i | Verfahren im Allgemeinen einstweili 1.000,00 91,50 EUR
ge :
2 Anordnung (KV-FamGKG 1420) ) _
3 OGV Schweigel 6,25 EUR
4 Summe Gebilhren und Auslagen 97,75 EUR
5 . Von Ihnen zu zahlender Betrag 97,75 EUR



	Amtsgericht Kreuzberg
	Niederschrift
	In der Familiensache Asel Ben Kaya, geboren am 12.09.1970, Staatsangehörigkeit: deutsch, Friederike-Berger-Stra- ße 34, 12355 Berlin - Antragstellerin - gegen Ömer Yildiz, geboren am 10.01.1965, Staatsangehörigkeit: türkisch, Bachstraße 14a, 12059  Berlin - Antragsgegner - Vorverfahren: siehe Liste Vor der Rechtspflegerin Stange erscheint: Frau Asel Ben Kaya, geboren am 12.09.1970, Friederike-Berger-Straße 34, 12355 Berlin - ausgewiesen durch Personalausweis - und erklärt: Ich beantrage den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz wie folgt:
	1. 1.1.
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	1.3.
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	Der Antragsgegner hat es zu unterlassen:
	die Wohnung in Berlin, Friederike-Berger-Straße 34 ohne vorherige Zustimmung der Antragstellerin nochmals zu betreten,
	sich in einem Umkreis von 50 Metern der Wohnung der Antragstellerin in Berlin, Friederike-Berger-Straße 34 ohne vorherige Zustimmung aufzuhalten,
	folgenden Ort aufzusuchen, an dem sich die Antragstellerin regelmäßig aufhält: den Arbeitsplatz in Rudower Chaussee 112, 12489 Berlin.
	mit der Antragstellerin in irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen, auch unter Verwen- dung von Fernkommunikationsmitteln. Im Einzelnen wird dem Antragsgegner unter- sagt:  die Antragstellerin anzurufen,  die Antragstellerin anzusprechen,  der Antragstellerin SMS zu senden,
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	Ben Kaya, Asel ./. Ömer Yildiz
	xxx F xxxx/xx
	Amtsgericht Kreuzberg
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	F Schlusskostenrechnung 20.05.20xx
	Diese Abrechnung ist abschließend freigegeben worden. Sie bedarf keiner Zweitfreigabe.
	Tatbest.
	1420
	2011
	Langtext
	Verfahren im Allge- meinen einstweilige Anordnung (KV-FamGKG 1420) OGV Schweigel
	Faktor/ Anzahl 1,5
	Wert (EUR)
	Betrag (EUR)
	Status Bemerkung
	1.000,00
	91,50 aktiv
	FamGKG ab 19.07.2024
	6,25 aktiv
	DZ*
	nein
	nein

	DG**
	nein
	ja
	FamGKG  ab  19.07.20xx
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	Durchlaufende Gelder 2011
	Empfänger
	6,25 Schweigel
	Kostenschuldner:
	Anteil am zu verteilenden Betrag 1/1: Endbetrag:
	Kasseninformationen Einforderungsart/Datensatzkennung: Status: Rechnungsnummer: Weitere Kostenschuldner: Zahlungsanzeige:
	Antragsgegner Ömer Yildiz, geb. 10.01.1965 Bachstraße 14a, 12059 Berlin, D
	97,75 97,75
	FV 11 Erstsollstellung Erstfreigabe am 20.05.20xx durch Schmidt, JSek’in 8842308 nicht vorhanden angefordert
	Erstfreigabe am 20.05.20xx
	Zweitfreigabe NICHT ERFORDERLICH
	Schmidt, JSekr’in Kostenbeamtin
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	Ben Kaya, Asel ./. Yildiz, Ömer
	Ömer  Yildiz
	Bachstraße 14a 12059 Berlin
	97,75
	1.000,00
	91,50
	97,75
	97,75




